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VII

Vorwort

Die „Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen“ in der Ver-
gabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B (VOB/B) sind nicht nur „das“ Vertrags-
muster für die Abwicklung von Bauvorhaben der öffentlichen Hand, auch den (Bau-)Verträgen 
zwischen gewerblichen Auftraggebern und Auftragnehmern liegen vielfach die Regelungen 
der VOB/B zugrunde. Sie hat daher grundlegende Bedeutung für die gesamte Baupraxis. Die 
vorliegende Kommentierung richtet sich deshalb sowohl an (Bau-)Juristen als auch als auch an 
alle anderen mit der VOB/B befassten Berufsgruppen, wie etwa Architekten und Ingenieure, 
Bau- und Projektleiter oder (baubetriebliche) Sachverständige.

Angestoßen haben diesen Kommentar die Nutzerinnen und Nutzer der Datenbank IBR-
ONLINE (www.ibr-online.de). Nachdem vor zehn Jahren der bis dahin nur online verfügbare, 
vom Vorsitzenden Richter am Bundesgerichtshof a. D. Prof. Dr. Rolf Kniffka begründete 
Kommentar zum Bauvertragsrecht erstmals als Buchwerk im Verlag C. H. Beck erschien und 
seitdem regelmäßig auf IBR-ONLINE aktualisiert und fortentwickelt wurde und wird, hat 
man an die IBR-Redaktion den Wunsch herangetragen, dieses Erfolgsrezept auf einen Kom-
mentar zur VOB/B zu übertragen. Diesem Wunsch sind wir als Herausgeber gerne nachge-
kommen und konnten hierfür Autoren aus Anwaltschaft, Justiz und Verwaltung gewinnen, die 
über umfangreiche praktische Erfahrungen im privaten Baurecht verfügen und bereits durch 
einschlägige Veröffentlichungen und Vorträge hervorgetreten sind.

Nachdem die ersten Kommentierungen zu einzelnen VOB/B-Regelungen im Oktober 
2016 auf IBR-ONLINE veröffentlicht wurden, ist die Online-Version des Kommentars seit 2016 auf IBR-ONLINE veröffentlicht wurden, ist die Online-Version des Kommentars seit 2016 auf IBR-ONLINE veröffentlicht wurden, ist die Online-Version des Kommentars seit 
geraumer Zeit vollständig und hat sich zu einem der am meisten genutzten Werke auf IBR-geraumer Zeit vollständig und hat sich zu einem der am meisten genutzten Werke auf IBR-geraumer Zeit vollständig und hat sich zu einem der am meisten genutzten Werke auf IBR-geraumer Zeit vollständig und hat sich zu einem der am meisten genutzten Werke auf IBR-
ONLINE entwickelt. Mit der vorliegenden Print-Fassung steht dieser Kommentar jetzt einer ONLINE entwickelt. Mit der vorliegenden Print-Fassung steht dieser Kommentar jetzt einer ONLINE entwickelt. Mit der vorliegenden Print-Fassung steht dieser Kommentar jetzt einer ONLINE entwickelt. Mit der vorliegenden Print-Fassung steht dieser Kommentar jetzt einer ONLINE entwickelt. Mit der vorliegenden Print-Fassung steht dieser Kommentar jetzt einer ONLINE entwickelt. Mit der vorliegenden Print-Fassung steht dieser Kommentar jetzt einer ONLINE entwickelt. Mit der vorliegenden Print-Fassung steht dieser Kommentar jetzt einer 
noch breiteren Leserschaft zur Verfügung.noch breiteren Leserschaft zur Verfügung.noch breiteren Leserschaft zur Verfügung.

Für Kritik oder Anregungen sowie für Hinweise auf etwaige Fehler, die sich bei einem Für Kritik oder Anregungen sowie für Hinweise auf etwaige Fehler, die sich bei einem Für Kritik oder Anregungen sowie für Hinweise auf etwaige Fehler, die sich bei einem Für Kritik oder Anregungen sowie für Hinweise auf etwaige Fehler, die sich bei einem Für Kritik oder Anregungen sowie für Hinweise auf etwaige Fehler, die sich bei einem Für Kritik oder Anregungen sowie für Hinweise auf etwaige Fehler, die sich bei einem Für Kritik oder Anregungen sowie für Hinweise auf etwaige Fehler, die sich bei einem Für Kritik oder Anregungen sowie für Hinweise auf etwaige Fehler, die sich bei einem Für Kritik oder Anregungen sowie für Hinweise auf etwaige Fehler, die sich bei einem Für Kritik oder Anregungen sowie für Hinweise auf etwaige Fehler, die sich bei einem Für Kritik oder Anregungen sowie für Hinweise auf etwaige Fehler, die sich bei einem Für Kritik oder Anregungen sowie für Hinweise auf etwaige Fehler, die sich bei einem 
solchen Werk wohl nie ganz vermeiden lassen, sind wir jederzeit dankbar.solchen Werk wohl nie ganz vermeiden lassen, sind wir jederzeit dankbar.solchen Werk wohl nie ganz vermeiden lassen, sind wir jederzeit dankbar.solchen Werk wohl nie ganz vermeiden lassen, sind wir jederzeit dankbar.solchen Werk wohl nie ganz vermeiden lassen, sind wir jederzeit dankbar.solchen Werk wohl nie ganz vermeiden lassen, sind wir jederzeit dankbar.solchen Werk wohl nie ganz vermeiden lassen, sind wir jederzeit dankbar.solchen Werk wohl nie ganz vermeiden lassen, sind wir jederzeit dankbar.solchen Werk wohl nie ganz vermeiden lassen, sind wir jederzeit dankbar.solchen Werk wohl nie ganz vermeiden lassen, sind wir jederzeit dankbar.solchen Werk wohl nie ganz vermeiden lassen, sind wir jederzeit dankbar.solchen Werk wohl nie ganz vermeiden lassen, sind wir jederzeit dankbar.

Rechtsprechung und Literatur sind bis November 2022 berücksichtigt.Rechtsprechung und Literatur sind bis November 2022 berücksichtigt.Rechtsprechung und Literatur sind bis November 2022 berücksichtigt.Rechtsprechung und Literatur sind bis November 2022 berücksichtigt.Rechtsprechung und Literatur sind bis November 2022 berücksichtigt.Rechtsprechung und Literatur sind bis November 2022 berücksichtigt.Rechtsprechung und Literatur sind bis November 2022 berücksichtigt.Rechtsprechung und Literatur sind bis November 2022 berücksichtigt.Rechtsprechung und Literatur sind bis November 2022 berücksichtigt.Rechtsprechung und Literatur sind bis November 2022 berücksichtigt.Rechtsprechung und Literatur sind bis November 2022 berücksichtigt.

Mannheim/Bochum, im Januar 2023Mannheim/Bochum, im Januar 2023Mannheim/Bochum, im Januar 2023Mannheim/Bochum, im Januar 2023Mannheim/Bochum, im Januar 2023Mannheim/Bochum, im Januar 2023Mannheim/Bochum, im Januar 2023Mannheim/Bochum, im Januar 2023
Stephan Bolz 
Andreas Jurgeleit





IX

Inhaltsübersicht

Einleitung (Bolz/Rodemann)Einleitung (Bolz/Rodemann)Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

§ 1 VOB/B Art und Umfang der Leistung (Bolz)§ 1 VOB/B Art und Umfang der Leistung (Bolz)§ 1 VOB/B Art und Umfang der Leistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

§ 2 VOB/B Vergütung (Bolz)§ 2 VOB/B Vergütung (Bolz)§ 2 VOB/B Vergütung   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

§ 3 VOB/B Ausführungsunterlagen (Karczewski)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

§ 4 VOB/B Ausführung (Karczewski)§ 4 VOB/B Ausführung (Karczewski)§ 4 VOB/B Ausführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

§ 5 VOB/B Ausführungsfristen (Plücker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

§ 6 VOB/B Behinderung und Unterbrechung der Ausführung (Popescu)§ 6 VOB/B Behinderung und Unterbrechung der Ausführung (Popescu)§ 6 VOB/B Behinderung und Unterbrechung der Ausführung . . . . . . . . . . . . . 348

§ 7 VOB/B Verteilung der Gefahr (Ludgen)§ 7 VOB/B Verteilung der Gefahr (Ludgen)§ 7 VOB/B Verteilung der Gefahr   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452

§ 8 VOB/B Kündigung durch den Auftraggeber ( Jahn)§ 8 VOB/B Kündigung durch den Auftraggeber ( Jahn)§ 8 VOB/B Kündigung durch den Auftraggeber   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464

§ 9 VOB/B Kündigung durch den Auftragnehmer ( Jahn)§ 9 VOB/B Kündigung durch den Auftragnehmer ( Jahn)§ 9 VOB/B Kündigung durch den Auftragnehmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558

§ 10 VOB/B Haftung der Vertragsparteien (Schmitz-Gagnon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595

§ 11 VOB/B Vertragsstrafe (Plücker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632

§ 12 VOB/B Abnahme (Friedhoff) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682

§ 13 VOB/B Mängelansprüche ( Jurgeleit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742

§ 14 VOB/B Abrechnung (Eimler)§ 14 VOB/B Abrechnung (Eimler)§ 14 VOB/B Abrechnung   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829

§ 15 VOB/B Stundenlohnarbeiten§ 15 VOB/B Stundenlohnarbeiten§ 15 VOB/B Stundenlohnarbeiten (Eimler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851

§ 16 VOB/B Zahlung§ 16 VOB/B Zahlung§ 16 VOB/B Zahlung (Rodemann) (Rodemann) (Rodemann) (Rodemann)§ 16 VOB/B Zahlung (Rodemann)§ 16 VOB/B Zahlung§ 16 VOB/B Zahlung (Rodemann)§ 16 VOB/B Zahlung   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884

§ 17 VOB/B Sicherheitsleistung§ 17 VOB/B Sicherheitsleistung§ 17 VOB/B Sicherheitsleistung§ 17 VOB/B Sicherheitsleistung§ 17 VOB/B Sicherheitsleistung (Rodemann) (Rodemann) (Rodemann) (Rodemann)§ 17 VOB/B Sicherheitsleistung (Rodemann)§ 17 VOB/B Sicherheitsleistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928

§ 18 VOB/B Streitigkeiten§ 18 VOB/B Streitigkeiten§ 18 VOB/B Streitigkeiten (Bode) (Bode) (Bode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959

Entscheidungsregister mit ZeitschriftenfundstellenEntscheidungsregister mit ZeitschriftenfundstellenEntscheidungsregister mit ZeitschriftenfundstellenEntscheidungsregister mit ZeitschriftenfundstellenEntscheidungsregister mit ZeitschriftenfundstellenEntscheidungsregister mit ZeitschriftenfundstellenEntscheidungsregister mit ZeitschriftenfundstellenEntscheidungsregister mit ZeitschriftenfundstellenEntscheidungsregister mit ZeitschriftenfundstellenEntscheidungsregister mit ZeitschriftenfundstellenEntscheidungsregister mit ZeitschriftenfundstellenEntscheidungsregister mit Zeitschriftenfundstellen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985

StichwortverzeichnisStichwortverzeichnisStichwortverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1085




